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MITTEILUNGEN DES
      BÜRGERMEISTERS

Sprechstunden des Bürgermeisters am 
6.7.2021
Für mich war / ist es wichtig bestmöglich für Sie ansprechbar zu 
sein. Nachdem die Inzidenzwerte sinken und sich die Corona-Si-
tuation erkennbar entspannt möchte ich für Sie wieder die feste 
Abend-Sprechstunde anbieten. Dies ist ein Angebot für alle die ohne 
vorherige Anmeldung aufs Rathaus kommen wollen und vor allem 
auch zu einer Zeit zu der Sie nicht von Ihrer Arbeit abgleiten oder 
extra frei machen müssen. Daneben sind selbstverständlich auch te-
lefonische Terminvereinbarungen für Zeiten außerhalb dieser festen 
Sprechstunden jederzeit möglich. 

Wie immer können Sie natürlich auch einfach ins Rathaus kommen 
wenn mein Auto davor geparkt ist. Das Rathaus ist off en und nicht 
abgeschlossen. Die nächste Abend-Sprechstunde ist am 6.7.2021 
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr.

Rufen Sie an oder schauen Sie einfach vorbei wenn Sie ein Anliegen 
haben, auch außerhalb dieser festen Sprechstunde. 

Glückwunsch an Altersjubilare 
Am 03.07.2021 feiert Herr Stefan Arsen Frech seinen 75. Geburtstag.

Wir gratulieren Herrn Frech recht herzlich zu diesem besonderen Ju-
biläum und wünschen ihm viel Gesundheit, Glück und alles Gute im 
neuen Lebensjahr. 

Ebenso gratulieren wir allen Einwohnern und Jubilaren welche 
ebenfalls Geburtstag haben recht herzlich.

TERMINE

Juli 2021 
03.07.2021;   Gemeinde; Verkaufs- und Backtag der Firma Weber ab 

7:30 Uhr 
10.07.2021;  Gemeinde; Verkaufstag Firma Weber von 7:30 Uhr bis 

8:30 Uhr 
17.07.2021;  Gemeinde; Verkaufs- und Backtag der Firma Weber ab 

7:30 Uhr 
17.07.2021; Sportverein, Generalversammlung, 19:30 Uhr 
26.07.2021; Gemeinde; öff entliche Gemeinderatssitzung 

Abfalltermine Juli 2021 
Freitag, 02.07.2021;  Biomülltonne 
Mittwoch, 07.07.2021;  Werttonne 
Freitag, 09.07.2021;   Biomülltonne, Restmülltonne (grauer und 

blauer Deckel), Windeltonne 
Freitag, 16.07.2021;  Biomülltonne 
Freitag, 23.07.2021;  Papiertonne, Biomülltonne, Windeltonne 

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Bitte orientieren Sie sich an den 
Daten im Abfallkalender. Reklamationen über nicht entleerte oder 
beschädigte Müllgefäße richten Sie bitte direkt an das Landratsamt 
Tuttlingen, Abfallberatung, Tel.: 07461-926-3400 oder EMail: abfall-
beratung@landkreis-tuttlingen.de. 

Schadstoff mobil
Das Schadstoff mobil steht am Samstag, 10.07.2021 in der Zeit von 
08:00 Uhr bis 09:00 Uhr an der Ecke Hauptstraße / Brunnengasse. Am 
Schadstoff mobil können abgegeben werden: Giftige Abfälle sowie 
wassergefährdende Stoff e z.B. Batterien, Knopfzellen, Farben, Lacke, 
Lösemittel, Spraydosen, Haushaltschemikalien, quecksilberhaltige 
Stoff e, Neonröhren, Energiesparlampen, Feuerlöscher, Säuren und 
Laugen, Holzschutzmittel, Frittieröle u.ä.. 

Grünguthof Königsheim 
Die Grünschnittannahme in Königsheim ist zu folgenden Zeiten 
geöff net: Mittwoch und Freitag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr und 
Samstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Öff nungszeiten der 
Wertstoff - und Grünguthofe in der Umgebung entnehmen Sie bitte 
dem Abfallkalender des Landkreises.
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DIE WICHTIGSTEN BEREITSCHAFTSDIENSTE
      UND TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK

■ Ärztlicher Notfalldienst 
Die Notfallpraxis der niedergelassenen Arzte ist am Klinikum in der 
Zeppelinstraße 21 in 78532 Tuttlingen. Die Praxis ist an Werktagen von 
18 bis 22 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr 
geöff net. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst an den Wochenenden 
und Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten unter der kos-
tenfreien Rufnummer 116 117 zu erreichen. 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst. Bei Notfällen alarmieren Sie bitte den Rettungsdienst 
unter der Notrufnummer 112.
Außerdem: Montag bis Freitag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr: docdirekt- kos-
tenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter: 0711-96589700 oder unter 
www.docdirekt.de.

■ Apothekendienst am Wochenende
Am kommenden Wochenende haben folgende Apotheken ab 08:30 
Uhr Notdienst: 

Samstag, 03.07.2021:
Ginkgo-Apotheke, Erzinger Weg 20, 72336 Balingen (Endingen) 

Sonntag, 04.07.2021:
Paracelsus-Apotheke, Marktplatz 2, 78549 Spaichingen 

■ Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 
Tel.2327, Fax 99019,  e-Mail: info@gemeinde-koenigsheim.de 
Sprechzeiten: 
 vormittags nachmittags 
Montag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Dienstag  8.00 Uhr – 11.00 Uhr 13.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch  13.30 - 16.30 Uhr
Donnerstag u. Freitag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 

■  Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Katholisches Pfarramt Böttingen 

Pfarrbüro Böttingen, Pfarrgässle 2, Tel. : 07429-2385, 
Fax: 07429-910161, E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de  
Pater Ankit Chaudhary, Tel.: 07424-95835-26, Fax: -29,
E-Mail: cmfankit@gmail.com 
Sylvia Straub (GR),Tel.: 07429-33 48, Fax: 91 01 61, 
E-Mail: sylvia.straub@gmx.de 
Pater Amedeus Tarimo, Tel.: 07429/2385

Sprechzeiten: 
Dienstag  von 16:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch von 09:00 - 11:00 Uhr

■  Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Evangelisches Pfarramt Rietheim

Evang. Kirchengemeinde, Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Homepage: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de,
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de,

Pfarramt Rietheim: Pfarrer Armin Leibold, Rathausplatz 1, 
78604 Rietheim-Weilheim, Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953,

Pfarrbüro: Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin 
Lena Jacobi am Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr und 
am Donnerstag von 14:00 bis 16:00 Uhr. Tel. 07424-2548, 
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de

■ Katholische Sozialstation-Altenhilfe-
Zweigstelle Fridingen  
Ambulante Kranken -und Altenpfl ege Einsatzleitung
Frau Kerstin Schmid, Tel. 07463/7980 

■ 3 Plus – Unser Netz 
Nachbarschaftshilfe in Königsheim – Kolbingen und Renquishausen 
Einsatzleitung Königsheim: Frau Gertrud Frech, Tel. 07429/1222 
Einsatzleitung Kolbingen: Frau Anna Hipp, Tel. 07463/347 
Einsatzleitung Renquishausen: Frau Beate Sauter, Tel. 07429/910070

■ Polizei Tuttlingen 07461 / 941-0

■ Polizei Wehingen 07426 / 1240

■ Polizei Spaichingen 07424 / 9318-0

■ Alarmierung der Feuerwehr 112

■  Fachambulanz
für Abhängigkeitserkrankungen

      Freiburgstrasse 44, 78532 Tuttlingen 07461 / 966480

■ Frauenhaus Tuttlingen  07461-2066

■  Kostenlose Störungsnummer der 
EnBW Regional AG: 0800 3629-477

■  Neue Sperrrufnummer für die 
Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises 116 116

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für öff entli-

che Leistungen (Verwaltungsgebührensatzung) 
vom 20.01.2014 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) und der §§ 2 und 11 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Königsheim
am 21.06.2021 die Satzung über die Erhebung von Gebühren für öf-
fentliche Leistungen vom 20.01.2014 wie folgt geändert: 

§ 1 
§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

Gebührenhöhe 

(1) Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser 
Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeich-
nis ist Bestandteil der Satzung. Für öff entliche Leistungen, für die 
im Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt 
noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 2,50 € bis 
10.000,00 € zu erheben. 

(2) Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb eines Gebührenrahmens 
zu erheben, bemisst sich ihre Höhe nach dem Verwaltungsaufwand, 
sowie nach der wirtschaftlichen oder sonstigen Bedeutung für den 
Gebührenschuldner zum Zeitpunkt der Beendigung der öff entlichen 
Leistung. 

(3) Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem Wert des Gegenstandes 
zu berechnen, so ist der Verkehrswert zur Zeit der Beendigung der 
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Leistung maßgebend. Der Gebührenschuldner hat auf Verlangen 
den Wert des Gegenstandes nachzuweisen. Bei Verweigerung oder 
ungenügender Führung des Nachweises hat die Behörde den Wert 
auf Kosten des Gebührenschuldners zu schätzen. Sie kann sich hier-
bei Sachverständiger bedienen. 
  
(4) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung ab-
gelehnt, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von einem Zehntel 
bis zum vollen Betrag der Gebühr, mindestens 10,00 € erhoben. Wird 
der Antrag ausschließlich wegen Unzuständigkeit abgelehnt, wird 
keine Gebühr erhoben. 
  
(5) Wird der Antrag auf Erbringung einer öffentlichen Leistung mit 
dessen sachlicher Bearbeitung begonnen ist, vor Erbringung der öf-
fentlichen Leistung zurückgenommen oder unterbleibt die öffentli-
che Leistung aus sonstigen, vom Schuldner zu vertretenden Gründen, 
so wird je nach dem Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis zur Hälfte 
der vollen Gebühr erhoben. Die Mindestgebühr beträgt 2,50 €. 
  
  

§ 2 

Inkrafttreten: 
  
Diese Satzungsänderung tritt am 01.08.2021 in Kraft. 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassener Verwaltungsvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 

Königsheim, den 21.06.2021 

Braun
Bürgermeister 

Gebührenverzeichnis 
Lfd. Nr Amtshandlung Gebühr EUR 

1 Ablehnung eines Antrags usw. 1/10 bis volle Gebühr 
 (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) mind. 2,50 € 
 wegen Unzuständigkeit gebührenfrei 
 
2 Allgemeine Verwaltungsgebühr 
 (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 2,50 € bis 2.500,00 € 

3 Anträge 
  Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, 

Erklärungen, Gesuchen und dergl., die von der Gemeinde 
nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit 
die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder 
angeordnet ist 2,50 € bis 150,00 €

4  Zurücknahme eines Antrags (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung)
 1/

10
 bis ½ der vollen Gebühr, mind. 1,50 €

5 Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern 
 oder Einsichtnahme in solche 
 mündliche Auskünfte sind gebührenfrei 2,50 € bis 100,00 €
  
6  Befreiungen (Ausnahmebewilligungen, Dispens) von 

gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestim-
mungen  5,00 € bis 500,00 € 

7 Beglaubigungen, Bestätigungen 
7.1 Amtliche Beglaubigungen von Unterschriften, 5,00 € 
 Handzeichen und Siegeln

  Werden mehrere Unterschriften in einer Urkunde mehrfach 
auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleich-
zeitig gestellten Antrags, beglaubigt, so kommt nur für 
die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die 
Hälfte der für die erste erhobene Gebühr, zum Ansatz 

  
7.2 Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von 1,50 € 
 Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen 
 Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten
 Schriftstücken mit der Urschrift je Seite 
  
7.3 Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, 1,50 € 
 Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, 
 Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder
 privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite 
  
7.4  Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der 

Gemeinde selbst hergestellt, so kommen die Schreibge-
bühren (Nr. 17) hinzu 

  
8 Bescheinigungen 
8.1 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller 2,50 €
 Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts 
 anderes bestimmt ist) 
  
8.2 Gebührenfrei sind 
8.2.1  Bestätigungen, die die Gemeinde für den Empfang und die 

Verwendungen von Zuwendungen für steuerbegünstigte 
Zwecke im Sinne des Einkommen- und Körperschaftssteu-
errechts (z.B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) ausstellt (Spenden-
bescheinigungen), 

  
8.2.2  die Ausstellung von Negativzeugnissen gemäß § 28 Abs. 1 

BauGB 
  
9. Bestattungsrecht 
9.1 Ausstellung Leichenpass (§§ 44, 45 BestG) 15,00 € 
  
9.2 Urnenanforderung (Erlaubnis zur Feuerbestattung 10,00 € 
 nach § 35 Abs. 1 BestG) 
  
10. Feiertagsrecht 
10.1  Befreiung von verbotenen Tätigkeiten während des Haupt-

gottesdienstes (§§ 7 Abs. 2, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz)
 10,00 € bis 100,00 € 

10.2  Befreiung vom Tanzverbot an bestimmten Feiertagen (§§ 
11, 12 Abs. 1 Feiertagsgesetz) 

  
10.2.1  pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen von 3.00 bis 24.00 

Uhr verboten sind 10,00 € bis 100,00 € 
  
10.2.2  pro Tag, an dem Tanzveranstaltungen während des ganzen 

Tages verboten sind 10,00 € bis 100,00 € 
  
11 Fundsachen 
  Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlie-

rer, Eigentümer oder Finder 
11.1 bei Sachen bis zu 500 € Wert 2 % des Wertes,
 mind. jedoch 5,00 € 

11.2 bei Sachen über 500 € Wert 2 % von 500 € 
 und 1 % des Mehrwertes 
12  Genehmigungen/Erlaubnisse/Zulassungen/Konzessio-

nen aller Art (soweit nichts anderes bestimmt ist)
12.1 Gaststättenrecht 
 -  Gestattungen gemäß § 12 GastG bis zu 4 Tagen mit oder 

ohne Sperrzeitverkürzung
 20,00 € bis 100,00 € 
 -  Sperrzeitverkürzung bei einzelnen Betreibern für einzelne 

Tage 20,00 € bis 40,00 € 

12.2 Gewerbesachen 
12.2.1 Erteilung einer Empfangsbescheinigung § 15 Abs. 1 GewO)
 10,00 € 
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12.2.2 Erteilung von Auskünften aus der Gewerbekartei 7,50 € 
  
12.2.3  Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinn-

möglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO)
 120,00 € bis 1.500,00 € 

12.2.4 Bestätigung gemäß § 33 c Abs. 3 GewO 40,00 € 
  
12.2.5  Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Ge-

winnmöglichkeit (§ 33 d Abs. 1 GewO) 
 100,00 € bis 1.500,00 € 
  
12.2.6  Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfanvermitt-

lungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 GewO) 
 100,00 € bis 1.000,00 € 

12.2.7  Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes (§ 34 b 
Abs. 1 u. 2 GewO)

 100,00 € bis 1.500,00 € 
  
12.2.8  Öffentliche Bestellung von Versteigerern (§ 34 b Abs. 5 

GewO) 100,00 € bis 1.000,00 € 
 
12.2.9  Erlaubnis für das gelegentliche Feilbieten von Waren (§ 55 a 

Abs. 1 GewO) 100,00 € bis 1.000,00 € 
 
12.2.10 Erteilung einer Spielerlaubnis gemäß § 60 a Abs. 2 GewO
 100,00 € bis 1.000,00 € 
  
12.2.11 Festlegung von Wochenmärkten (§ 69 Abs. 1 GewO)
 15,00 € bis 1.000,00 € 
  
13  Gutachten (Augenschein) nach dem Wert des Gegenstandes
 1 bis 5 %, mind. jedoch je angefangene Std. 
 der Inanspruchnahme 48,00 € 
 
14. Fischereischeine 
14.1  Jahresfischereischein (ohne Sachkundenachweis) 
 zzgl. Fischereiabgabe 20,00 € 
  
14.2 Fischereischein auf Lebenszeit (1, 5 oder 10 Kalenderjahre) 
 zzgl. Fischereiabgabe 20,00 € 
  
14.3  Verlängerung Gültigkeit Jahresfischereischein/Fischerei-

schein 
 auf Lebenszeit zzgl. Fischereiabgabe 10,00 € 
  
14.4 Jugendfischereischein 10,00 € 
  
14.5 Ausstellung eines Ersatzfischereischeins 20,00 €
  
15 Melderecht 
15.1 Auskünfte aus dem Melderegister 
  
15.1.1 einfache Auskunft (§ 44 Abs. 1 BMG) 7,50 € 
  
15.1.2 erweiterte Auskunft (§ 45 Abs. 1 BMG) 15,00 € 
  
15.1.3 Gruppenauskunft (§ 46 Abs. 1 BMG) 2,00 € 
 jeweils für jede Person, die auf sich die Auskunft erstreckt 
  
15.1.4  Gruppenauskunft nach Nr. 15.1.3, die mit Hilfe der automa-

tischen Datenverarbeitung gegeben wird 120,00 € 
 
15.2 Datenübermittlungen 
15.2.1  Datenübermittlungen an Behörden und sonstigen öffentl. 

Stellen (§ 29 MG) und an öffentlich-rechtlichen Religions-
gemeinschaften (§ 30 MG) jeweils für jede Person, auf die  
sich die Datenübermittlung erstreckt.  2,00 € 

  
15.2.2  Datenübermittlung nach Nr. 15.2.1, die mit Hilfe der auto-

matischen Datenverarbeitung vorgenommen wurde
 15,00 bis 40,00 € 

15.3 Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung 10,00 € 
 (§ 10 Abs. 4 KomWG) 
  
15.4  Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde. Zusätzliche 

Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der 
Meldebehörde je Bescheinigung 5,00 € 

  
15.5 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde
 5,00 € bis 500,00 € 
  
15.6 Gebührenfrei sind: 
15.6.1  die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die 

Meldebestätigung 
  
15.6.2 die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG) 
  
15.6.3  die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von 

Daten des Melderegisters (§§ 12, 13 MG) 
  
15.6.4  die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner Per-

son erteilten erweiterten Melderegisterauskunft (§ 32 Abs. 
2 Satz 4 MG) 

  
15.6.5  die Einrichtung von Übermittlungssperren (§ 30 Abs. 2 Satz 

3, § 33, § 34 Abs. 4 Sätze 1 bis 3 MG) 
  
16 Rechtsbehelfe 20,00 bis 220,00 € 
 (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, 
 Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) 
16.1 Wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig 
 oder unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die
 20,00 bis 650,00 €
 Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die 
 angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat 
  
16.2  Bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund 

vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen (§ 4 Abs. 4 
Satz 3 der Satzung) 20,00 bis 150,00 € 

 
  
17 Schreibgebühren 
17.1  Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, 

Protokollen von öffentlichen Verhandlungen, amtlichen 
Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung 
hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je ange-
fangene DIN A 4-Seite (der Ausfertigungs- und Beglaubi-
gungsvermerk wird mitgerechnet)  5,00 € 

17.2 Für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind
 5,00 € 
  
17.3 Für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind
 5,00 € 
  
17.4  Für Schriftstücke, in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Lis-

ten, Rechnungen, Zeichnungen, wissenschaftlichen Texten 
wird die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, 
der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede an-
gefangene Viertelstunde 10,00 € 

  
17.5 Kopien, Computerausdrucke 
17.5.1 bei einem Format bis zu DIN A 4 je Seite 0,50 € 
 
17.5.2 bei einem größeren Format je Seite 1,00 € 
 
18 Bauordnungsrecht 
18.1  Bestätigung des Eingangs der vollständigen Bau Vorlagen 

im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO)
 1 v.T. der Bau- bzw. Abbruchkosten, mind. 200,00 € 
  
18.2 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO gebührenfrei 
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18.3  Benachrichtigung der Angrenzer im 
 Kenntnibenachgabeverfahren (§ 55 LBO) 10,00 € je zu 
 richt. Angrenzer, 
 mind. 50,00 €, 
 max. 200,00 € 
  
19 Straßenrechtliche Sondernutzung 
  Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße über 

den Gemeindegebrauch hinaus 10,00 € bis 250,00 €
 
  
20 Amtshandlungen im Kirchenaustrittsverfahren
 je Person 25,00 €
  
21 Ladenöffnungsgesetz  
  Ausnahmeerteilung vom Verbot des gewerblichen Feilhal-

tens 20,00 € bis 100 € 

 von Waren außerhalb von Verkaufsstellen 
 (§ 9 Abs. 4 LadÖG) 
  
22 Sammlungswesen 
 Erlaubnis nach § 3 Sammlungsgesetz 10,00 € bis 200,00 € 
  
23 Wasserrecht 
23.1  Zulassung von Ausnahmen in Gewässerrandstreifen (§ 68b 

Abs. 7 WG) 10,00 € bis 200,00 € 

23.2 Begründung von Zwangsverpflichtungen (§ 88 WG)
 40,00 € bis 200,00 € 

24 Sprengstoffrecht 
24.1 Erteilung von Ausnahmen nach § 24 SprengstoffVO 20,00 € 
 (Erlaubnis zum Abbrennen von Pyrotechnik)

 Gemeinde Königsheim 
 Landkreis Tuttlingen 
  

Haushaltssatzung der Gemeinde Königsheim für das Haushaltsjahr 2021 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 03. Oktober 1983 (Ges.Bl. 578) hat der Gemeinderat am 
26.04.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
  

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
  
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.726.200

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 1.985.800

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 259.600

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von - 259.600

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.590.900

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.640.400

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalt    (Saldo aus 2.1 und 2.2) von - 49.500

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 240.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 647.000

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus     Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 407.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf    (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 456.500

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 200.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 56.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus  Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 144.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,   Saldo des Finanzhaushalts
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

- 312.500

§ 2 Kreditermächtigung 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 200.000 EUR. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 
wird festgesetzt auf 0 EUR. 
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§ 4 Kassenkredite 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 530.000 EUR. 

§ 5 Steuersätze  
Die Hebesätze werden festgesetzt 
  
1. für die Grundsteuer 
 a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 350 v.H. 
 b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.H. 
 der Steuermessbeträge 
  
2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H. 
 der Steuermessbeträge 
  
  
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öff entlich bekanntgemacht. 
Mit Erlass vom 18.06.2021 hat das Landratsamt Tuttlingen als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit von Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2021 gemäß §§ 121 Abs. 2 und 81 Abs. 3 GemO bestätigt und gemäß § 87 Abs. 2 und § 89 Abs. 2 der Gemein-
deordnung genehmigt. 

Auslegung des Haushaltsplanes 2021 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 liegt gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung an sieben Tagen, und zwar von Montag, den 
05.07.2021 bis Freitag den 09.07.2021 und von Montag, den 12.07.2021 bis Dienstag, den 13.07.2021 je einschließlich auf dem Rathaus wäh-
rend den üblichen Dienststunden zur Einsicht öff entlich aus. 

Königsheim, den 01.07.2021 

Braun 
Bürgermeister 

Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht wenn die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

KOMMUNALE
      NOTIZEN

Öff nungszeiten Backhaus und Verkaufswagen: 
Der nächste Back- und Verkaufstag der Firma Weber fi ndet dann 
am Samstag, 03. Juli 2021 statt. An diesemTag ist die Anlieferung 
des Brotteigs in der Zeit von 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr möglich. Das ge-
backene Brot kann bis um 10:30 Uhr im Backhaus abgeholt werden. 
Ein Backwarenverkauf der Fa. Weber fi ndet ab 07.30 Uhr statt. 
Der nächste Verkaufstag der Firma Weber fi ndet am Samstag, 10. 
Juli 2021 von 07:30 Uhr bis 08:30 Uhr statt. 
 
 

Ausweispapiere 
Frau Buchwitz befi ndet sich vom 12.07.2021 bis einschließlich 
16.07.2021 auf einer Pfl ichtfortbildung fürs Standesamt. Deshalb in-
formieren wir Sie bereits im Vorfeld, dass in diesem Zeitraum eine 
Beantragung für Ausweisdokumente (Kinderreisepass, Personalaus-
weis und Reisepass) nicht möglich ist, Wir bitten Sie dies zu beach-
ten. Für alle anderen Angelegenheiten ist Herr Braun in dieser Zeit 
gerne für Sie da. 

Haushaltplan 2021 ist genehmigt
Das Landratamt hat den vom Gemeinderat beschlossenen Haus-
haltsplan für das laufende Haushaltsjahr mit Erlass vom 18.6.2021 
ohne Aufl agen genehmigt.

Die Ausschreibung für den Glasfaserausbau 
läuft
Nach entsprechender Beratung im Gemeinderat ist das Leistungs-
verzeichnis für die Arbeiten nun online gestellt. Die Ausschreibung 
läuft. Die Ausschreibungsunterlagen für die beiden Lose können un-
ter folgenden Links herunter geladen werden:
www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/C506B0136F35279BE-
0530B0010AC5A7A
www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/C506B8643F8E33DE-
E0530B0010ACC2FC 

Regelungen für Religiöse Veranstaltungen und 
Bestattungen 
Mit Schreiben vom 28.6.2021 informiert das Kultusministerium über 
die Folgen, die sich aus der neuen CoronaVO für kirchliche Veran-
staltungen und Bestattungen ergeben. Bislang war durch Ressort-
verordnung des Kultusministeriums geregelt, dass an religiösen 
Veranstaltungen im Freien maximal 500 und an Veranstaltungen bei 
Todesfällen maximal 100 Personen teilnehmen können. Diese Ver-
ordnung wird mit Wirkung zum 30.6.2021 aufgehoben, so dass dann 
hierzu keine Beschränkungen mehr gelten. 

Weiter fällt im Hinblick auf Veranstaltungen die Anzeigepfl icht und 
im Hinblick auf die Teilnehmer die Anmeldepfl icht weg. Hygienekon-
zept und Teilnehmererfassung sind dagegen weiter verpfl ichtend, in 
geschlossenen Räumen besteht eine Maskenpfl icht, Abstandsregeln 
sind einzuhalten.
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Das Landratsamt Tuttlingen hat am 28. Juni 2021 offi  ziell fest-
gestellt, dass die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis Tuttlingen an 
fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 10 Neuinfektionen 
je 100.000 Einwohner lag. Damit gelten ab Dienstag, 29. Juni 
2021, die Lockerungen der „Inzidenzstufe 1“ der neuen Coro-
na-Verordnung. 

„Wir freuen uns sehr, dass im Landkreis Tuttlingen damit die 
derzeit größtmöglichen Freiheiten gelten und nochmals et-
was mehr Normalität einkehren kann“, betont Landrat Stefan 
Bär. „Dennoch bitten wir die Bürgerinnen und Bürger weiterhin 
um ein umsichtiges Verhalten. Gerade im Hinblick auf das Fort-
schreiten der Delta-Variante ist es wichtig, sich an die grund-
sätzlichen Regelungen – Abstand halten, Hygiene praktizieren, 
Maske tragen, regelmäßig lüften – zu halten, auch um die neu-
en Freiheiten nicht zu riskieren.“ 

Folgende Regelungen der Inzidenzstufe 1 treten ab Diens-
tag, 29. Juni 2021, in Kraft: 
Kontaktbeschränkungen: maximal 25 Personen dürfen sich 
treff en. Geimpfte sowie genesene Personen werden nicht mit-
gezählt. Paare, die nicht zusammenleben zählen als ein Haus-
halt. 
Private Veranstaltungen wie z.B. Hochzeitsfeiern können im 
Freien mit maximal 300 Personen ohne 3G-Nachweis (geimpft, 
getestet, genesen) bzw. in geschlossenen Räumen mit max. 
300 Personen mit 3G-Nachweis stattfi nden. 
Öff entliche Veranstaltungen (z.B. Theater, Oper, Konzert, 
Flohmarkt, Stadtfest etc.) sowie Wettkampfveranstaltungen 
im Sport können
• im Freien mit maximal 1.500 Personen ohne 3G-Nachweis, 

aber mit Maske bei über 300 Personen,
• in geschlossenen Räumen mit maximal 500 Personen ohne 

3G-Nachweis,
• bei maximaler Kapazitätsauslastung von 30 % ohne 3G-Nach-

weis oder
• bei maximaler Kapazitätsauslastung von 60% ohne Ab-

standsgebot und mit 3G-Nachweis
stattfi nden.
Freizeiteinrichtungen (wie Freizeitparks, Hochseilgärten, 
Schwimmbäder etc.) und Kultureinrichtungen (wie Galerien, 

Museen, Bibliotheken, Archive, Gedenkstätten etc.) können im 
Freien und in geschlossenen Räumen ohne Beschränkung der 
Personenanzahl und ohne 3G-Nachweis öff nen. 
Außerschulische und berufl iche Bildungsangebote (wie 
Volkshochschulen, Jungendkunstgruppen etc.) können ohne 
besondere Regelung und ohne Beschränkung der Personenan-
zahl stattfi nden. 
Gastronomie und Vergnügungsstätten (wie Restaurants, 
Kneipen, Imbisse, Spielhallen etc.) können ohne besondere 
Regelung und ohne Beschränkung der Personenanzahl öff nen. 
Betriebskantinen und Mensen: Die Nutzung ist durch Ange-
hörige der Einrichtung ohne besondere Regelungen gestattet. 
Einzelhandel (sowie Dienstleistungs-/Handwerksbetriebe mit 
Kundenverkehr): ohne besondere Regelungen. 
Körpernahe Dienstleistungen: Wenn die Maske nicht dauer-
haft getragen werden kann, mit 3G-Nachweis. 
Messen sind im Freien und in geschlossenen Räumen mit 1 
Person je angefangene 3 m² oder ohne Beschränkung der Per-
sonenanzahl mit 3G-Nachweis möglich. 
Beherbergungen sind ohne besondere Regelungen möglich. 
Touristischer Verkehr (wie Schiff fahrt, Seilbahnen, touristi-
scher Busverkehr etc.) ist ohne Beschränkung der Personenan-
zahl möglich. 
Bei Diskotheken sollen die Resultate der Modellprojekte ab-
gewartet werden. Sie können mit einer Person je angefangene 
zehn Quadratmeter mit 3G-Nachweis öff nen. 
Prostitutionsstätten können mit 3G-Nachweis öff nen. 
Sport kann im Freien und in geschlossenen Räumen ohne be-
sondere Regelungen stattfi nden. 
Weiterhin gilt die Maskenpfl icht grundsätzlich in geschlosse-
nen Räumen, wie in Supermärkten, Arztpraxen, öff entlichen 
Gebäuden, öff entlichen Verkehrsmitteln, geschlossenen Halte-
stellen wie Bahnhofsgebäuden usw. 
Zudem gilt weiterhin die Abstandsregelung von 1,5 Metern 
zu anderen Personen. 
Zudem ist zu beachten, dass bei bestimmten Veranstaltungen 
und Einrichtungen ein Hygienekonzept und die Kontaktdate-
nerfassung erforderlich sind. 

Ansprechpartner für Fragen zur Umsetzung der Corona-Ver-
ordnung sind nun die Städte und Gemeinden. 

Pressemitteilung des Landkreises Tuttlingen - Landkreis Tuttlingen unterschreitet 
an fünf Tagen in Folge den Inzidenzwert von 10 
Weitere Lockerungen ab Dienstag, 29. Juni 2021 
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2 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

 

Kontakt- 
beschränkungen 
(Geimpfte sowie gene-
sene Personen werden 
nicht mitgezählt. Paare, 
die nicht zusammenle-

ben zählen als ein Haus-
halt.) 

 

max. 25 Personen 
4 Haushalte, max. 15 Personen 

(Kinder dieser Haushalte und bis zu 5 weitere Kin-
der bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit.) 

2 Haushalte, max. 
5 Personen 

(Kinder dieser Haus-
halte bis einschließlich 
13 Jahre zählen nicht 

mit.) 

 

 

Private  
Veranstaltungen 

Ohne Abstandsgebot 
und ohne Maskenpflicht 

(wie Geburtstage, 
Hochzeitsfeiern etc.) 

 

Im Freien: max. 
300 Personen 

Im Freien: max. 
200 Personen 

Im Freien und in 
geschlossenen 
Räumen: max.  
50 Personen 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 
Räumen: max.  
10 Personen 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

300 Personen mit 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

200 Personen mit 

 

 

Öffentliche  
Veranstaltungen 

(wie Theater, Oper, 
Konzert, Flohmarkt, 

Stadtfest etc.) 

 

Im Freien: max. 
1.500 Personen 

über 300 Personen 

 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
500 Personen 

Im Freien: max. 
750 Personen 

über 200 Personen 

 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
250 Personen 

Im Freien: max.  
500 Personen 

mit 

 

Im Freien: max.  
250 Personen 

mit 

 

Oder: max. 30 % 
der Kapazität 

Oder: max. 20 % 
der Kapazität 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
200 Personen 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
100 Personen 

Oder: max. 60 % 
der Kapazität ohne 
Abstandsgebot mit 

 

Oder: max. 60 % 
der Kapazität ohne 
Abstandsgebot mit 
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3 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

Freizeit- 
einrichtungen 
(wie Freizeitparks, 

Hochseilgärten, 
Schwimmbädern etc.) 

 

Im Freien und in geschlossenen  
Räumen ohne Beschränkung der  

Personenanzahl 
 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  

1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

 

Im Freien:  
1 Person je ange- 
fangene 20 m² mit 

 

In geschlossenen 
Räumen:  

geschlossen 

 
Außerschulische 
und berufliche 

Bildung 
(wie Volkshochschulen, 
Jungendkunstgruppen 

etc.) 

 

Ohne besondere Regelung und ohne  
Beschränkung der Personenanzahl 

Ohne Beschränk- 
ung der Personen-

anzahl mit 

Im Freien: max. 
100 Personen mit 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

20 Personen mit 

 

 
 
 
 
 

Kultur- 
einrichtungen 

(wie Galerien, Museen, 
Bibliotheken, Archive, 
Gedenkstätten etc.) 

 

Im Freien und in geschlossenen  
Räumen ohne Beschränkung der  

Personenanzahl 
 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  

1 Person je ange-
fangene 20 m² mit 

 

 
Gastronomie und 

Vergnügungs-
stätten 

(wie Restaurants,  
Kneipen, Imbisse,  
Spielhallen etc.) 

 

Ohne besondere 
Regelung und 

ohne  
Beschränkung der 
Personenanzahl 

Ohne besondere 
Regelung und 

ohne  
Beschränkung der 
Personenanzahl 

 
In geschlossenen 

Räumen: 
Rauchverbot 

Im Freien: ohne 
Beschränkung der 
Personenanzahl 

Im Freien: ohne 
Beschränkung der 
Personenanzahl 

mit 

 
In geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je 2,5 m² 

mit 

Rauchverbot 

In geschlossenen 
Räumen:  

1 Person je 2,5 m² 
mit 

Rauchverbot 
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4 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 
Betriebskantinen 

und Mensen 
 

Nutzung durch Angehörige der Einrichtung ohne besondere 
Regelungen gestattet 

mit 

 

 
Einzelhandel 

(sowie Dienstleistungs-
/Handwerksbetriebe mit 

Kundenverkehr) 
 
 
 

Ohne besondere Regelungen 

1 Person je angefangene 10 m² 
 

Für Einzelhandel, der nicht der  
Grundversorgung dient: 

 

 
Körpernahe 

Dienstleistungen 
 

 
 
 

Wenn Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, mit 
Wenn Maske nicht 
dauerhaft getragen 
werden kann, mit 

Messen 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 

fangene 3 m² 
 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  
1 Person je ange- 

fangene 7 m² 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  

1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

 

Im Freien und in 
geschlossenen 

Räumen:  

1 Person je ange- 
fangene 20 m² mit 

 

Oder: ohne  
Beschränkung der 
Personananzahl 

mit 

 

Oder: 1 Person je 
angefangene 3 m² 

mit 

 

 

 
Beherbergung 

 
 

Ohne besondere Regelungen 

mit 

bei Anreise und anschließendem  
Testnachweis alle 3 Tage 
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5 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 
Touristischer  

Verkehr 
 

(wie Schifffahrt, Seil-
bahnen, touristischer 

Busverkehr etc.) 

 

Ohne Beschränkung der  
Personenanzahl 

max. 75% der zu-
lässigen Fahr-
gastanzahl mit 

max. 50% der zu-
lässigen Fahr-
gastanzahl mit 

 

 
Diskotheken 

 
(Resultate der Modell- 
projekte sollen abge-

wartet werden) 
 

1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

Geschlossen 

 
 
 
 
 
Prostitutions-

stätten 

 
 

Mit 

1 Person je ange- 
fangene 10 m² mit 

Raumnutzung nur 
durch 2 Personen 

Geschlossen 

 

Sport 

Im Freien und in geschlossenen  
Räumen: ohne besondere  

Regelungen 

Im Freien und in 
geschlossenen 
Räumen: keine 

Personen- 
beschränkung mit 

 

Im Freien: max. 
25 Personen mit 

 
In geschlossenen 

Räumen: max.  
14 Personen mit 
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6 

Lebensbereiche Inzidenzstufe 1 
(unter 10) 

Inzidenzstufe 2 
(10 bis 35) 

Inzidenzstufe 3 
(35 bis 50) 

Inzidenzstufe 4 
(über 50) 

 

 

Wettkampf- 
veranstaltungen 

im Sport 

 

Im Freien: max. 
1.500 Personen 

über 300 Personen 

 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
500 Personen 

 

Im Freien: max. 
750 Personen 

über 200 Personen 

 

 

In geschlossenen 
Räumen: max.  
250 Personen 

 

Im Freien: max. 
500 Personen mit 

Im Freien: max. 
250 Personen mit 

Oder: max. 30 % 
der Kapazität 

Oder: max. 20 % 
der Kapazität 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

200 Personen mit 

In geschlossenen 
Räumen: max.  

100 Personen mit 
Oder: max. 60 % 

der Kapazität ohne 
Abstandsgebot mit 

 

Oder: max. 60 % 
der Kapazität ohne 
Abstandsgebot mit 

 

 

© Bundesregierung 
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JUGENDREFERAT

Öff nungszeiten Jugendraum Königsheim: 
WICHTIGE INFO: 

Die Jugendräume öff nen wieder, aber zu abgeänderten Öff nungs-
zeiten!! Bitte schaut in die Social Medias oder Whatsappgruppen, um 
auf dem neusten Stand zu sein. :) 
Schick uns einfach eine Nachricht falls du Fragen hast, wir sind er-
reichbar! 

Instagram: juref_heuberg 
Facebook: Jugendreferat Heuberg 
Bleibt gesund! 

 
Instagram: juref_heuberg 
Facebook: Jugendreferat Heuberg 
Bleibt gesund! 
  
Euer Jugendreferat Heuberg 
Tele: 0173 9840420 (Gunther Roth) 
oder 173 9840464 (Katharina Haas) 
oja.heuberg@haus-nazareth-sig.de 
 
 

KIRCHLICHE
     NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde
Mitteilungen der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg 
Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten, 
Reichenbach 
  
Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit): 
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de 
besetzt durch Roswitha Grimm
dienstags von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 9 bis 11 Uhr 
  
Pastoralteam: 
P. Ankit Chaudhary, Tel. 07424/95835-26, Fax -29,
E-Mail: cmfankit@gmail.com 
Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 07429/3348, 
E-Mail: sylvia.straub@drs.de 
P. Amedeus Tarimo, Tel. 07429/2385, 
E-Mail: amedeus.tarimo@drs.de 

www.kse-oberer-heuberg.de 

„Begegne dem, was auf dich zukommt, nicht mit Angst, sondern mit 
Hoff nung.“
(Franz von Sales) 

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der SE Oberer Heuberg 
für die Kirchengemeinde St. Agatha Königsheim 
von Donnerstag, 01.07. bis Sonntag, 11.07.2021 

Firmung  
Wir gratulieren den Jugendlichen Marc Dreher, Romy Frech, Paul 
Mahlenbrey, Jan Radzuweit und Noah Wäschleganz herzlich und 
wünschen ihnen und ihren Familien einen frohen Festtag! 
Möge Gottes Geist sie stärken und ihnen Mut machen!

Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg 

Gemeindegesang ist wieder möglich,  bitte bringen Sie Ihr eige-
nes Gotteslob mit. 
Die bekannten, gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen 
und Hygieneverordnungen gelten nach wie vor. Während des ge-
samten Aufenthaltes im Kirchenraum und vor dem Kirchengebäude 
besteht Maskenpfl icht (OP- oder FFP2-Maske). 

Donnerstag, 01.07.2021 
in Kö:  18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Freitag, 02.07.2021 – Mariä Heimsuchung 
in Ma:  14.00 Uhr Probe für die Erstkommunion 
in Bö:  16.00 Uhr Probe für die Erstkommunion 
in Ma:  18.00 Uhr Probe für die Firmung 
in Rei:  18.30 Uhr Eucharistiefeier  
  
Samstag, 03.07.2021 – Hl. Thomas, Apostel 
in Ma:  14.00 Uhr Firmgottesdienst für die Firmlinge aus Bubsheim, 
Egesheim, Königsheim und Reichenbach mit Prälat Michael Brock 
in Ma:  16.00 Uhr Firmgottesdienst für die Firmlinge aus Böttingen und 
Mahlstetten mit Prälat Michael Brock 
in Kö:  18.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Rei:  18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Sonntag, 04.07.2021 – 14. Sonntag im Jahreskreis 
- Peterspfennig-Kollekte - 
in Eg:  08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Ma:  09.00 Uhr Erstkommunionfeier 
in Bu:  10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Bö:  11.00 Uhr Erstkommunionfeier 
  
Dienstag, 06.07.2021 
in Bö:  18.30 h Eucharistiefeier 
in Bu:  18.30 h Eucharistiefeier 
  
Mittwoch, 07.07.2021 
in Ma:  10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Eg:  18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Donnerstag, 08.07.2021 
in Kö:  18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Freitag, 09.07.2021 
in Eg:  15.00 Uhr Probe für die Erstkommunion 
in Rei:  17.00 Uhr Probe für die Erstkommunion 
in Rei:  18.30 Uhr Eucharistiefeier  
  
Samstag, 10.07.2021 
in Eg:  11.00 Uhr Tauff eier von Ariana Maria Detta 
in Bö:  18.30 Uhr Eucharistiefeier, Silberner Sonntag – Kollekte für die 
Kirchenrenovierung 
in Bu:  18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Sonntag, 11.07.2021 – 15. Sonntag im Jahreskreis 
in Kö:  08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in Rei:  09.00 Uhr Erstkommunionfeier 
in Ma:  10.00 Uhr Eucharistiefeier 
in Eg:  11.00 Uhr Erstkommunionfeier 
  
Beerdigungsdienst 
28.06. bis 10.07.: Pater Amedeus Tarimo (Tel. 2385) 
11.07. bis 17.07.: Gemeindereferentin Sylvia Straub (Tel. 3348, privat 
916 1281) 
  
Beichtgelegenheit 
... nach persönlicher Vereinbarung mit Pater Ankit oder Pater Ame-
deus. 
  
Rosenkranz 
in Königsheim: Sonntag 18.30 Uhr



 15  „DONNERSTAGS“ 01. Juli 2021

HÖCHST INFORMATIV

Firmung/Probe zur Firmung 
Am kommenden Samstag wird Prälat Michael Brock in Mahlstetten 
26 Jugendlichen aus unserer Seelsorgeeinheit das Sakrament der 
Firmung spenden. Prälat Brock ist seit 2011 Vorstand der Stiftung 
Liebenau und hat als Schriftsteller und Publizist mehrere Bücher ver-
öff entlicht. Wir freuen uns auf sein Kommen und begrüßen ihn herz-
lich in unserer Seelsorgeeinheit. Die Firmlinge werden in einer Probe 
am Freitag, 02.07.2021 um 18 Uhr in der Pfarrkirche Mahlstetten auf 
den Firmgottesdienst vorbereitet. Die Firmgottesdienste sind am 
Samstag, 03.07.21 um 14 bzw. 16 Uhr (siehe Gottesdienstordnung). 
  
Das Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe lädt ein... 
...zu Pilger-Exerzitien vom 7. -11. Juli; 
...zur Feier des Festes Maria Himmelfahrt am 15. August; 
...zu zwei Familien-Ferien-Tagungen vom 16. - 22. Augst bzw. 25. - 
29.August 
Nähere Informationen erhalten Sie im Wallfahrtsbüro bei Schwester 
M. Annjetta Hirscher, Liebfrauenhöhe 5, 72108 Rottenburg a. N., Tel. 
0757/72-301 und unter www.liebfrauenhoehe.de . 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde Rietheim
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 

Pfarramt Rietheim  
Pfarrer Armin Leibold 
Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, 
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 
  
Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Lena Jacobi 
am Dienstag von 14-16 Uhr und am Donnerstag von 14-16 Uhr. 
Tel. 07424-2548, 
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de 
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
  
Über unsere Homepage bekommen Sie immer die aktuellen Infor-
mationen. 
  
Wochenspruch  
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: 
Gottes Gabe ist es. (Eph 2,8) 
  
Samstag, 03. Juli 2021 –  Konfi rmation 
10 Uhr  Festgottesdienst zur Konfi rmation (Pfarrer Armin Leibold). 
  
Konfi rmiert werden: 
Alice Kloster Mahlstetten 
Jasmin Kloster Mahlstetten 
Alina Reiswich Bubsheim 
  
Sonntag, 04. Juli – 5. So. n. Trinitatis 
10 Uhr Festgottesdienst zur Konfi rmation in Rietheim (Pfarrer Armin 
Leibold) 
  
Konfi rmiert werden: 
  
Emma Eiberspach Rietheim-Weilheim 
Sara Faude Rietheim-Weilheim 
Fabian Fleck Rietheim-Weilheim 
Mona Hilzinger Rietheim-Weilheim 
Elias Payer Rietheim-Weilheim 
Johannes Scheerle Rietheim-Weilheim 
Leonie Senger Rietheim-Weilheim 
  
Wochenübersicht  
Dienstag, 06. Juli 
15-17 Uhr  Gemeindebücherei 
Donnerstag, 08. Juli 
16-18 Uhr  Gemeindebücherei

VEREINS-
     NACHRICHTEN

Sportverein Königsheim 1953 e.V. 
Termin-Vormerkung mit der Bitte um Beachtung!!!! 
Generalversammlung des SV Königsheim 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sportfreunde, 
aufgrund der derzeitigen CORONA-LAGE ist es nunmehr möglich, 
dass wir unsere Generalversammlung abhalten können und dürfen. 
Die Generalversammlung ist auf Samstag, den 17. Juli 2021, 19.30 
Uhr, terminiert. Bei schönem Wetter werden wir die Generalver-
sammlung auf dem Sportgelände vor dem Sportheim unter Einhal-
tung der dann gültigen Corona-Verordnung abhalten. Sollte uns das 
Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, werden wir in die 
Festhalle ausweichen.  Weitere ausführliche Infos folgen im kom-
menden Mitteilungsblatt. 
Für die Vorstandschaft des SV Königsheim 
gez. Regina Schwörer – Schriftführerin - 
 
 
A-Jugend Bezirkspokal-Halbfi nale 
JFV Oberes Donautal - SG Kolbingen 5:6 n.E. (1:1) 
Die A-Jugend der SG steht sensationell im diesjährigen Bezirkspokal-
fi nale. In einem packenden Spiel besiegte man den hohen Favoriten 
JFV in einem dramatischen Spiel nach Elfmeterschießen mit 6:5. Von 
Beginn an entwickelte sich eine spannende Partie vor stattlicher Ku-
lisse auf dem Ettenberg in Mühlheim. Mitte der ersten Hälfte gingen 
unsere Jungs nach einem Eckball mit einem wunderschönen Kopf-
balltreff er durch Justin in Führung. Dies war gleichzeitig der Halb-
zeitstand. Auch in Halbzeit 2 konnte das Team durch eine kämpfe-
risch tolle Leistung dem favorisierten Rivalen Paroli bieten und hatte 
bei einem Konter durch Daniel die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, 
der knapp am Tor vorbeischoß. Mit zunehmender Dauer wurde der 
Druck des Gegners immer größer und es schwanden die Kräfte nach 
8 monatiger coronabedingter Fussballpause. Folglich fi el der Aus-
gleich 10 Min. vor Schluss nach einer Unachtsamkeit in der Defensi-
ve. Mit Glück und Geschick brachte man das Unentschieden über die 
Zeit. Im folgenden Elfmeterschießen avancierte unser Keeper Tom 
einmal mehr zum Elferkiller, indem er zwei Strafstöße parierte. 
„Derbysieger, Derbysieger.....“ schallte es danach über den Platz nach 
der nicht für möglich gehaltenen Sensation. 
Nun geht es am Mittwoch im Endspiel um 18.30 Uhr in Dürbheim 
gegen die SG Baar. 

Tor: 0:1 Justin Grathwohl (22. Min.) 

Elferschützen: Justin Grathwohl, Daniel Stehle (R`hausen), Dominik 
Hamma, Etienne Wolters, Louis Hipp 
Kader: 
Tom Schmalhofer, Manuel Hipp, Rouven Koch, David Alber, Etienne 
Wolters, Dominik Hamma, Jan Stehle, Daniel Stehle (R`hausen), Louis 
Hipp, Florian Haselmeier, Justin Grathwohl, Julian Koch (ab 25. Min.), 
Stefan Zimmerer (ab 60. Min.), Patrick Mattes (ab. 70. Min.), Mathias 
Sauter, Yannick Schuster, Jan Hummel, Edgar Fries 

Vorschau: 
A-Jugend Bezirkspokalendspiel 
SG Kolbingen - SG Baar 
Mittwoch, 30.06.21 um 18.30 Uhr in Dürbheim 
 
 

3 PLUS – UNSER NETZ sucht Personen als 
Nachbarschaftshelfer: 
WIR SUCHEN HELFER/-INNEN für Anfragen im Bereich Hauswirt-
schaft und Betreuung 

Alle Helfenden werden gemäß ihrer eigenen Möglichkeiten bezüg-
lich Tageszeit, zeitlichem Umfang und Art der Tätigkeit eingesetzt. 
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Jeder Einsatz wird vor Beginn besprochen und gemeinsam zwi-
schen den Hilfesuchendem, der Einsatzkraft und der Einsatzleitung 
geplant. Selbstverständlich sind Sie bei Einsätzen für 3 Plus – Unser 
Netz unfall- und haftpfl ichtversichert. Haben Sie Interesse? Dann 
nehmen Sie bitte unverbindlich Kontakt mit uns auf. 

In Kolbingen mit In Renquishausen mit In Königsheim mit 
Anna Hipp Beate Sauter Gertrud Frech
07463/347 07429/910070 07429/1222 
 
 

WAS SONST NOCH
          INTERESSIERT

Pressemitteilung Landkreis Tuttlingen und KV 
Baden-Württemberg - Teststelle Spaichingen 
inklusive Fieberambulanz schließt  
Stuttgart, 25.06.2021 – Die Abstrichstelle im Gesundheits-
zentrum Spaichingen der KV Baden-Württemberg in der Ro-
bert-Koch-Straße 31 in Spaichingen schließt. Letzter Betriebs-
tag wird Mittwoch, der 29. Juni 2021 sein. Die KVBW reagiert 
damit auf die aktuell niedrigen Infektionszahlen und die damit 
einhergehende geringere Inanspruchnahme der Teststelle. 
  
„Derzeit gibt es aufgrund der glücklicherweise so niedrigen Inzi-
denzzahlen deutlich weniger Nachfragen nach PCR-Tests. Und für 
Corona-Schnelltests gibt es inzwischen ausreichend andere Mög-
lichkeiten“, erklärt der Chirurg Dr. Matthias Szabo, Pandemiebeauf-
tragter der KV Baden-Württemberg für den Landkreis. Das Netz an 
Corona-Schwerpunktpraxen ist in der Region so gut ausgebaut, dass 
Patient*innen jederzeit eine Anlaufstelle für Tests und Behandlung 
fi nden. Sollte es im Herbst die Infektionslage wieder erfordern, wird 
die KVBW schnell in der Lage sein, auf die Situation zu reagieren und 
die Strukturen wiederaufzubauen. Symptomatische Patient*innen 
können sich am Wochenende in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
- ausschließlich mit Anmeldung über das Gesundheitsamt (Tel.: 
07461/9264990) in der Notfallpraxis in der Zeppelinstr. 21 in Tuttlin-
gen testen lassen. 
  
Der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der KVBW, Dr. Johannes 
Fechner, freut sich: „Wir möchten uns bei Landrat Stefan Bär, den nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten, aber auch allen anderen Betei-
ligten für die gute Zusammenarbeit und das große Engagement in 
den letzten Monaten bedanken. Gemeinsam konnten wir beweisen, 
dass wir auch in einer extremen Ausnahmesituation schnell und fl e-
xibel reagieren und die medizinische Versorgung der Menschen vor 
Ort garantieren können.“ Landrat Stefan Bär bedankt sich seinerseits 
für die gute Zusammenarbeit. „Abstimmungen zwischen Ärztinnen 
und Ärzten, der KVBW und uns liefen reibungslos und ohne bürokra-
tischen Mehraufwand“, begrüßt Landrat Bär das gute Miteinander. 
Für Patient*innen mit Covid-Symptomen oder nach einem positi-

ven Schnelltest stehen die Hausärzt*innen und die Corona-Schwer-
punktpraxen in der Region für den notwendigen PCR-Test zur Ver-
fügung. Eine Übersicht zu den verschiedenen Anlaufstellen ist auf 
der Homepage der KVBW unter https://coronakarte.kvbawue.de zu 
fi nden. 
 
 
 

Mitteilung des Landratsamtes Tuttlingen - 
Off enes Impfen ab dem 28. Juni 2021 im KIZ 
möglich 
Ab Montag, dem 28. Juni 2021 ist es soweit und impfwillige Bür-
ger*innen des Landkreises Tuttlingen können immer von Montag bis 
Samstag, in der Zeit von 16 Uhr bis 18 Uhr, ohne Voranmeldung zum 
Impfen im KIZ vorbeikommen. 
Verimpft wird ausschließlich der Impfstoff  von AstraZeneca. Zur Ver-
meidung von Wartezeiten sind Bürger*innen angehalten schon im 
Vorfeld das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnesebogen aus-
gefüllt mitzubringen. Diese Dokumente stehen auf der Internetseite 
des Landratsamtes zum Ausdruck bereit. Der Termin zur Zweitimp-
fung wird im Anschluss an die Erstimpfung vergeben. 
 
 
 

Landratsamt Tuttlingen - Klinikum beendet 
Krisenmodus 
Das Klinikum Landkreis Tuttlingen kehrt vom Krisenmodus in den 
Regelbetrieb zurück – bleibt aber weiterhin vorbereitet. 
Grund für die Entspannung ist die seit kurzer Zeit beständig geringe 
Zahl an stationären Covid-Patienten. In den letzten Tagen war kein 
Covid-Patient im Klinikum. 
Die Krisenstufen, die insbesondere die Intensivstation und der Co-
vid-Stationen betreff en, sind aufgehoben. Dort herrscht aktuell Nor-
malbetrieb. Das Personal, das dort in den vergangenen Monaten 
zusätzlich benötigt wurde, konnte wieder in seinen ursprünglichen 
Einsatzbereich, wie zum Beispiel in den OP, zurückkehren. Es besteht 
die ständige Bereitschaft, die Betten- und Personalkapazitäten bei 
steigender Covid-Patientenzahl gemäß des Krisenplans aufzusto-
cken. 
Unter strengen Infektionsschutzmaßnahmen können geplante Ein-
griff e und Untersuchungen aktuell in vollem Umfang stattfi nden. 
Die Fachbereiche des Klinikums können Wartelisten, soweit sich sol-
che ergeben haben, abarbeiten. Auch das Zentrum für ambulantes 
Operieren (ZAO) am Gesundheitszentrum Spaichingen ist wieder in 
Betrieb. 
  
Die Sicherheit für Patienten und Mitarbeitende des Klinikums wird 
weiterhin großgeschrieben. Patienten und Besuchende müssen ei-
nen offi  ziellen und negativen Test vorweisen können oder vollstän-
dig geimpft bzw. genesen sein. Aktuell gilt die Regelung, dass ein 
Besucher pro Tag und Patient in den Besuchszeiten erlaubt ist. Es gilt 
die Pfl icht zum Tragen von FFP2-Masken. Genauere Informationen 
zum Besuch gibt es auf der Homepage des Klinikums. Dort wird auch 
über mögliche weitere schrittweise Lockerungen informiert. 

Ende
des 

redaktione� en Teils



In aller Stille haben wir Abschied genommen von 

Walter Muffler 
† 9.6.2021                               

Johanna und alle Anverwandten

Für die erwiesene Anteilnahme meinen herzlichen Dank 

Wir sind eine junge Familie (Pädagoge, 35 J. und Psychologin,
41 J., Tochter 2½ J. ) und möchten uns dauerhaft in Mühlheim

niederlassen. Dafür suchen wir eine 

3,5- bis 4-Zimmer-Wohnung
gerne mit Garten oder Gartenmitbenutzung. 

Telefon 0176 / 20 05 15 25 

NACHRUF 
Wir trauern um unseren ehemaligen 

Musikkameraden, Dirigenten und Ehrenmitglied 

Rolf Rentschler 
Mit größter Dankbarkeit erinnern wir uns seiner 

Lebensleistung für unsere Kapelle und die Blasmusik.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 

Musikkapelle Neuhausen ob Eck 
Die Musiker und Ehrenmitglieder 

Haus in Mühlheim Vorstadt gesucht 
Junge Familie aus Mühlheim sucht Haus zum Wachsen

in der Vorstadt & Stetten und freut sich über jedes 
Angebot. Bitte melden unter

familie@millemer-vorstadt.de oder 0176-58884997 

2-Zimmer-Wohnung 
mit Balkon in Mühlheim ab 01.09.2021 

zu vermieten.
Telefon 0172 - 84 38 680 

Grünland und Acker: Schwandorf (verpachtet) 
Flst.: Acker: 3877 mit 24.346 qm, Grün: 3752 mit 2.511 qm, 
3777 mit 11.139 qm. Preis je qm Grünland: 1,50 €, 
Preis je qm Acker: 1,80 € oder gegen Gebot  

Wälder: Liptingen / Neuhausen 
Flst: Liptingen: 7358 mit 4.959 qm, 6911 mit 5.247 qm, 
Neuhausen: 6658 mit 2.224 qm, Schwandorf: 3237 mit 7.533 qm 
Verkauf ohne Zustandsbericht des Waldes. 
Preis je qm: 2 € oder gegen Gebot, Maklergebühr 1,5 % zzgl. MwSt.  

Freifläche und Gebäude 
mit landwirtschaftlichen Gebäudeteilen und Wohnhaus zur Kern-
Sanierung, ideal für Tierhaltung und andere Nutzungsvarianten.
Grundstücksgröße: 4.749 qm, Gebäudefläche Wohngebäude: 
ca. 140 qm zzgl. diverser Anbauten und Schuppen. 
Für das Gebäude wird ein umfangreiches Exposé erstellt. 
Besichtigungen sind nach Absprache möglich. 
Preis: 230.000,- € oder gegen Gebot, Maklergebühr 3 % zzgl. MwSt.  

Alle Anfragen sind an das Maklerbüro BREININGERs GmbH 
in Tuttlingen zu richten. Tel. 07461/ 933 50 
oder per Mail immobilien@breinlingers.de



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).





Leger. Hühner, Enten, Gänse, Puten und Mast vorbestellen!
Neuhausen ehem. Milchhaus, Schwandorfer Str. 2,  13.00 Uhr, Fridingen, Rath.
13.15 Uhr, Stetten, b. Schlüssel 13.30 Uhr, Mühlheim, Bahnhof 13.40 Uhr, 
Kolbingen, Rath. 13.50 Uhr, Renquishausen, Rath. 14.00 Uhr, 
Königsheim, Rath. 14.15 Uhr,  Böttingen, Raiffeis.Bank. 14.30 Uhr,  
Geflügelzucht J. Schulte • 05244/89 14 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Gr. Geflügelverkauf am Mi., 07.07. u. Mi., 18.08.2021

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Besuch
en Sie u

nsere 

neue Au
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SCHREINEREI LÖHLE GmbH
Zollerstraße 2 | D-78567 Fridingen
Tel. 07463 / 9 73 33
www.schreinerei-loehle.de

Traumbäder mit Stil und Funktion

                                    

                                      Maßgeschneiderte 
                                      Badmöbel mit 
                                      intelligenten Details



Unsere Sommer-Angebote für Groß und Klein
im Seerestaurant Rotunde  
„Sommerspeisekarte” Fisch & Steaks vom Grill  
„Mittagstisch” von Montag bis Freitag von 12-14 Uhr ab 9,50 €  
„Schlemmer-Salatbuffet mit Grillkarte ab Juli” 
jeden Donnerstag von 18-21 Uhr mit Voranmeldung  
„Hotel-Arrangements” & „Candle light Dinner” & 
„Schlemmer-Themen-Brunch ab Oktober”
& Gutscheine und vielen weiteren Angebote finden Sie auf unserer 
Homepage unter
WWW.BAD-HOTEL-UEBERLINGEN.DE  Ihr Bad Hotel Team 

Gäste und Freunde des BAD HOTEL ÜBERLINGEN!
Vorfreude verschenken mit Gutscheinen vom Bad Hotel Überlingen

Hartmut Stepputt Stuckateurbetrieb 
Hartmut Stepputt 

Verputzarbeiten, Trockenbau, Malerarbeiten, VWS-Systeme
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten

Goethestraße 17
78579 Neuhausen ob Eck
Tel.: 07467/794
Handy: 0170 1407558 
hstepputt@web.de 





Gemeinde Böttingen
Landkreis Tuttlingen

Stellenausschreibung

Als kleine Gemeindeverwaltung stehen wir unseren knapp 1.500
Einwohnern in fast allen Lebenslagen zur Seite. Für die vielfältigen 
Aufgaben suchen wir  

eine/n Bauhofmitarbeiter/in
in Vollzeit

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. Eine frühestmögliche Einstel-
lung wird angestrebt.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:

• jahreszeitabhängige Arbeiten auf allen gemeindeeigenen 
Grundstücken und Flächen (u.a. Pflege der Grünflächen, Ausbes-
sern von Straßen und Wegen, Winterdienst, Heckenschnitt usw.)
• Hausmeisterdienste in allen gemeindlichen Liegenschaften
• kleinere handwerkliche Tätigkeiten
• Friedhofsdienste
• Instandhaltungsarbeiten
• Kontrollen und Reparaturen im Bereich der Wasser- 
und Abwasserversorgung
• gegenseitige Stellvertretung innerhalb des Bauhof-Teams 

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung vorzugsweise in
einem handwerklichen oder baufachlichen Beruf oder eine 
vergleichbare Qualifikation ideealerweise mit mehrjähriger Berufs-
erfahrung. Außerdem werden technisches Sachverständnis, hand-
werkliches Geschick, gewissenhaftes und korrektes Arbeiten,
Belastbarkeit und Motivation sowie freundliches Auftreten voraus-
gesetzt. Bei dieser Tätigkeit fallen Dienste außerhalb der regulären
Arbeitszeiten an. Der Führerschein der Klasse CE (früher Klasse 2)
wird insbesondere für den Winterdienst benötigt.

Sie erwartet ein sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz, eine 
abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit sowie eine
angemessene Vergütung. Das Angestelltenverhältnis erfolgt in
Anlehnung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis
zum 02. Juli 2021 an die Gemeinde Böttingen, Allenspacher Weg  2, 
78583 Böttingen.
Für nähere Auskünfte stehen Ihnen unser Bauhofleiter Edmund
Welte unter 0171/7630702 oder Herr Bürgermeister Buggle, 
Telefon: 07429/9305-0 oder benedikt.buggle@boettingen.de zur 
Verfügung.



WIR SUCHEN DICH!
Du bist mindestens 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen?
Dann starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für die Prospekt- und/oder 
Anzeigenblattverteilung in Nendingen, Neuhausen ob Eck und Irndorf!
Bewirb dich online: www.psg-bw.de/bewerben
Bei Fragen 0800-999-5-666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH







nser eam an der heke / im Service und in der Küche braucht

dri ge d nterstützung/Minijob oder Festanstellung.

Wir freuen uns auf einen Anruf.

Rainer & Nadine Aicher • 07429/2306
www.lippachmuehle.de

Zeuge gesucht! 
Unser getigerter Kater wurde am Montag, 21.06. oder 
Dienstag 22.06. im Baugebiet Almend in Buchheim getreten,
gequält und lebensgefährlich verletzt. Wer kann sachdienliche
Hinweise zur Tat machen? Bitte helfen Sie dabei diese feige
Tat zur Anzeige zu bringen. Tel.: 0152 0820 8330 3,5-Zi.-Whg. in Mühlheim 

EBK, Bad/Dusche, sep. WC, Balkon, Keller, Stellpl., 64 qm,
ab 01.08. in guter Lage zu vermieten. KM 450 Euro + NK 

+ 2 MM Kaution  •  Tel. 0 74 63 / 18 60

Stellplatz für Oldtimer-LKW gesucht
Ganzjährig in Kolbingen oder näherer Umgebung. 

Fahrzeug ist trocken und ölt nicht. 
Maße: L 8,10 x B 2,55 m (+ Spiegel) x H 2,90 m 

Tel.: 0171 / 78 75 312 



Suchen Sie die Herausforderung bei uns. Wir suchen für unseren 
städtischen Betriebshof zum frühestmöglichen Zeitpunkt mehrere 

Saisonarbeitskräfte (m/w/d) 
Stellencode: 63021011 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
• Unterstützung des Gärtner-/Grünpflegeteams 
• Rasen mähen 
• Beet-/Baumpflege 
• Beet-/Baumbewässerung 

Es erfolgt eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD. 

Für Rückfragen stehen Ihnen 

zur Verfügung. 

Die Stelle passt zu Ihnen und Sie möchten uns näher kennenlernen? Dann
bewerben Sie sich noch heute online auf unserer Homepage mit dem 
Formular für Online-Bewerbungen: 
https://www.spaichingen.de/de/Aktuelles/Ausschreibungen/Online-
Bewerbung. 

Bewerbungsschluss ist der 16.07.2021. 

Näheres zu Spaichingen finden Sie unter www.spaichingen.de. 

Fachbereichsleiterin Personal
und Personalentwicklung - 

Heike Marquart 
Fragen zur Bewerbung/ 
Einstellungsverfahren 

Tel. 07424/9571-104 (vormittags)
E-Mail: 

heike.marquart@spaichingen.de 

Fachbereichsleiter 
Planen/Bauen -
Benedikt Schmid 

Fragen zur Stelle
Tel. 07424/9571-630 

E-Mail: 
benedikt.schmid@spaichingen.de

Wir suchen

Verstärkung
für unser Team

Für unsere Praxis in Neuhausen ob Eck
suchen wir ab sofort einen

Physiotherapeuten m/w/d
in Vollzeit oder Teilzeit.
Wir bieten eine abwechslungsreiche, vielseitige, physio-
therapeutische Tätigkeit in einem harmonischen Arbeitsklima.
Bei Interesse senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an
Christian Wiedemann
Dornerstraße 22 • 78579 Neuhausen ob Eck
info@praxis-wiedemann.com
Telefon für Rückfragen: 07467-753

Ab sofort ist eine Stelle im Bereich Pflege 
zu besetzen. Gerne auch ungelerntes Personal. 

Häuslicher Pflegedienst
Martin Grieble

www.pflegedienst-grieble.de

Für die vielen Glückwünsche
und Geschenke zu unserer                  

Ersten heiligen Kommunion   

bedanken wir uns - auch im Namen unserer Eltern - 
recht herzlich!

Vielen Dank an alle, 
die uns begleitet und unterstützt haben.

Valentin Buschle David Di Muro
Noah Flaig Hannes Frick
Rosalie Graf Linda Haselmeier
Mats Henzler Ben Kästle
David Kilau Sandro Krist
David Jakesević Emelie Lang
Laurin Lang Frieda Leibinger
Luis Leibinger Alina Obenloch
Aaron Telschow Lynett Telschow
Julia Ulrich

Stetten und Mühlheim im Juni 2021

r


